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Anlage Nr. 4.
Reglement.

betreffendden Uebergang der in der Nheinprovinz vorhandenen Taubstummen-Schulen zu Bricht,
Kempen, Mors und Neuwiedin die ständischeCentral-Verwaltungund deren Leitung und Verwaltung.

Zur Ordnung des Ueberganges der in der Rheinprovinz vorhandenen Taubstummen-
Schulen zu Briihl, Kempen,Mö s uud Neuwied iu die ständische Verwaltung, sowie zur künftigen
Leitung und Verwaltung dieser Anstalten wird auf Grund des tz. 1« des Allerhöchstgeuehmigten
Regulativs für die Orgauisation der Verwaltung des proviuzialstäudischenVermögens uud der
Provinzialstäudischen Anstalten in der Nheinprovinzvom 27. September 1871 (Gesetz-Sammlung
S. 469) folgendes Reglement erlassen:

8- 1.
Die Taubstummen-Schulen zu Brühl, Kempen, Mors und Neuwied sind Provinzial-

Anstalten.
Die beiden Ersteren dienen zur Aufnahme katholischer, die beiden Letzterenzur Aufnahme

evangelischer, taubstummenSchiller der Nheinprovinzmit der Maßgabe, daß Andersgläubige nicht
cmsgeschlosseusind.

Die bereits auf dem Provinzial-Landtage angeregte Vereinigung der Anstalt zu Mors
mit der Anstalt zu Neuwied bleibt vorbehalten.

Die Aufnahme der Zöglinge erfolgt in Freistellen oder gegen Zahlung der ganzen oder
theilweiscn, vom Provinzial-Landtagefestzustellenden Vergütung.

Bis zur erfolgte:, Feststellungdes Peusioussatzesdurch den Provinzial-Landtag bleibt der
bisherige Pensionssatzvon 50 Thalern jährlich maßgebend. Im Uebrigen werden die Erfordernisse
der Aufnahme besondersbestimmt.

ß. 2.
Für jede der 4 Anstalten wird von einer Landtagsdiät zur Andern ein Verwaltungs-Etat

aufgestellt,welcherauch die Zahl der Freistellenjeder Anstalt festsetzt.
Die vorhandenen Fonds der einzelnenAnstalten verbleibendenselben allein.

ß. 3.
Die Leitung und Verwaltung dieser Anstalten, namentlichdie Verwaltuug der Fouds der¬

selben erfolgt durch den Proviuzial-Verwaltungsrath und seine Organe nach Maßgabe des Regu¬
lativs für die Organisation der Verwaltuug des provinzialständischen Vermögens und der provinzial-
ständischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871 (Gesetzsammlung Seite 469)
und der ergangenen Geschäfts-Ordnungfür dieselben.

§. 4.
Der Competenz des Provinzial - Verwaltungsraths und seiner Organe unterliegen vor¬

nehmlichfolgendeGegenstände:
1. Die Aufstellung der Verwaltungs-Etats und der Verwaltungsberichtenach Anhörung der

Anstalts-Vorstchcr,die Prüfung und Vorrevision der Iahres-Rechnungen, der An- und
Verkauf fowie Umtauschvon Grundstücke», die Ausleihung uud Kündigung von Capitalien,
die Aufnahme von Anleihen, Cessionen,Pfandentsagungcn, die Anstellung von Prozessen,
der Abschluß von Vergleichen,der Abschluß von Verträgen über dauernde Verpflichtungen

30



234

der Anstalten, alle baulichenEinrichtungenund Anordnungen,sowie überhaupt die ganze
ökonomischeVerwaltung in allen einzelnen Theilen, die Verwaltung der Fonds und des
Kassen- und Rechnungswesensder Anstalten, nnd die Verfügung über die Verwendung
der etatmäßigen Mittel.
Die Anstalts-Vorsteher sind nur befngt, nach näherer Weisuug ihrer Dienstiustructionen
kleinere dringende Reparaturen an den Anstaltslocalieu bis zu 20 Thlrn, ausführen m
lassen und kleinereLehrmittel bis zu demselben Betrage zu beschaffen.

2. Die Anstellungdes Austalts-Vorstehers und der nöthigen Haupt- und Hülfslehrer, die
Veränderungen nnd Ergänzuugeu iu deu Dienst Iustrnctioneu der Anstaltsvorsteherund
der Lehrer, die Beurlaubung derselben, soweit sie nicht für vorübergehendeFälle durch
die Dienstiustructionengeregelt oder dem Anstalts-Vorsteherüberlasseuwerden, die Aufsicht
und die Disciplin über die an den Anstalten angestelltenBeamten,

",. Die Vestimmuug über die Aufnahme der Schüler nnd die Bewilligung von ganzen oder
halben Freistellen,sowie die Aufsicht über den Uuterricht, über die Handhabung der Dis-
ciplin in den Anstalten und über die innere Einrichtung derselben.

§. 5.
In technischer Hinsicht ist der Provinzial-Verwaltuugsrath berechtigt, bei der Leitung und

Verwaltung der Anstalten den Beirath des Provinzial-Schiiscollegimns,so oft er dazu Veranlassung
findet, in Anspruchzu uehmen.

Insbesondere erfolgt die Anstellung der Lehrer der Anstalten nach Anhörimg des Pro-
Vinzial-Schul-Collegiumsund die Feststellungdes Lchrplans und der Lehrmethode im Einverständ¬
nisse mit demselben.

Auch ist das ProvinziabSchulcollegimnbefugt, bchnfS technifcherRevision der Anstalten
von dem Znstande derselben durch einen Eommissarius Kenntniß zn nehme».!

Von der beabsichtigtenVornahme solcher Revisionen nnd von dem Ncvisionsbefnndeist
dem Provinzial-Verwaltuugsrathe Mittheilung zu machen.

tz. 6.
Die Zahl und Gehälter der anzustellendenLehrer werden vorbehaltlichder Rechte der

bereits vorhandenenBeamten durch die AustaltsEtats festgesetzt.
Für die Pcusiouirnng der Lehrer gelten die Bestimmungen >vs Gesetzes vom 27. März

1872, betreffend die Peusionirung der unmittelbaren Staatsbeamten und der Lehrer uud Beamten
an den öffentlichenUuterrichts-Anstaltenund Tanbstnmmcn-Schnlcnexcl. der Universitäten.

ß. 7.

Der erste Lehrer ist Anstalts-Vorsteher. (Director.)
Dem Anstalts-Vorsteher gebührt die unmittelbare Leitung und Verwaltung der Anstalt

nach Maßgabe der ihm zu ertheilendenDienstinstrnction.

8- 8-
Die bisherige Verbindung der Anstalten mit den Schullehrer-Semiuarien hört auf.
Die Theilnahme der Zöglinge der Schnllehrcr-Seminarieu an dem Unterrichte in den

TaubstummewAnstalten, nm sie zum Unterrichte» taubstnmmer Kinder zu befähigen,wird dnrch
besondere Vereinbarung mit deu Seminar-Directoren resp, dem Kö'uiglicheu Proviuzial - Schul-
Collcginm geordnet.
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s- 9.
Für die Handhabung der Disciplin über die Lehrer und Beamten finden die Bestimmungen

des Disciplinargesetzcsvom 21. Juli 1852 über die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten
Anwendung.

Zu den Dienstvorgesetzten, welche zu Waruungcn und Verweisen, sowie zur vorläufigen
Untersagnugder Ausübung der Amtsvcrrichtungenberechtigtsind (H. 18 uud 54 des Gesetzes vom
21. Juli 1852) gehören anßer dem Laudtags-Marschalle resp, dessen Stellvertreter und Beauf¬
tragten, sowie dem Provinzial-Verwaltungsrathe auch die Austaltsdirektoren.

Bis zur gesetzlichenRegelung der Disciplinarbefugnisseder ständischen Behörden ist den
Anstaltsbcamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung
ihrer Amtspflichten die Festsetzungvon Geldbuße» bis zu 10 Thlrn. Seitens des Landtags-
Marschalls resp, dessen Stellvertreters und die Einbehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte
gefallen zu laffeu.

§. 10.
Zur Bestreitung kleinerer Ausgaben für Rechnung der Anstalts-Verwaltung erhält jeder

Anstalts-Vorsteher(Direktor) einen permanenten Kasseuvorschnß nach Bedürfniß, den er mit Geneh¬
migung des Provinzial-Verwaltungsraths anch durch eiueu andern Beamten der Anstalt unter
seiner Controle verwalten lassen kann.

s- 11-
Mindestens einmal im Jahre hat der Provinzial-Verwaltungsrath eine außerordentliche

umfasseudeRevision des Zustandes und der Verwaltung jeder Anstalt zu veranlassen und dem
Oberpräsidium der Nheinproviuz hiervon zeitige Anzeige zu machen Behufs Wahrnehmung der
staatlichenOberaufsicht.

8- 12.
Die Kosten der Taubstummen-Anstaltenwerden, insoweit sie nicht in bisheriger Weise

durch eigene Einnahmen, Beiträge der Polizeistrafgcldcrfondsund Vermächtnissegedeckt werden,
durch Umlage» auf die Provinz nach näherer Beschlußfassung des Provinzial-Laudtagesuud ander¬
weite Zuwendungendes Letzteren aufgebracht.

§. 13-
Gegenwärtiges Negleiueut tritt mit dem vou dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz

bekannt zu machenden Zeitpunkte in Kraft.
Mit dicfem Zeitpunkte geht die Verwaltung der Anstalten von dem Provinzial-Schul«

Collcgium an den Provinzial-Verwaltungsrath mit der Maßgabe über, daß die erstere Behörde die
Abwickelung des Rechnungswesensfür die verflossene Zeit möglichst bald und spätestens innerhalb
6 Monaten zu bewirken hat.
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